
§ 9 Abs 1 Satz 1 EStG: Werbungskosten sind Aufwendungen zur 
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. 
 
Abschnitt 33 Abs 1 Satz 1 LStR: Zu den Werbungskosten gehören alle 
Aufwendungen, die durch den Beruf veranlasst sind. 
 
der Bundesfinanzhof sagt: 
 
am 28.11.1980: Eine berufliche Veranlassung setzt voraus, dass objektiv 
ein Zusammenhang mit dem Beruf besteht und in der Regel subjektiv die 
Aufwendungen zur Förderung des Berufs gemacht werden. 
am 1.10.1982: Ein Zusammenhang mit dem Beruf ist gegeben, wenn die 
Aufwendungen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der auf 
Einnahmeerzielung gerichteten Tätigkeit des Arbeitnehmers stehen. 
 
Bitte fragen Sie auch Ihren Steuerberater oder rufen Sie unsere Kanzlei 
an. Kontaktdaten finden Sie unter der Rubrik: Netzwerk 


